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Auflagen zur Bewilligung des Fressgitters Typ "Donau" 
 
 
 

1. Für Tiere mit einer Widerristhöhe von 135cm ± 5cm muss die Fressplatzbreite 
mindestens 72cm betragen. 
Für grössere Tiere sind die Abmessungen entsprechend zu vergrössern; für kleinere 
Tiere dürfen sie angemessen reduziert werden. 

 
2. Auf der den Tieren zugewandten Seite der Einrichtung dürfen keine Schrauben oder 

Kanten vorstehen, an denen sich die Tiere verletzen können. 
 


